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Verband der Fachplaner        

 
Antrag auf Mitgliedschaft im VdF 

 
1. Persönliche Daten: 

 
1.1 Name   
 
1.2 Vorname   
 Wohnanschrift: 
1.3 Strasse   
 
1.4 PLZ/Ort   
 
1.5 Telefon   1.6 Fax   
 
1.7 Beruf   1.8 Geb. Datum   
 
2.  Ausbildung/Qualifikation 
2.1 □ Universität/Hochschule 
2.3 □ Fachhochschule 
2.4 □ Fachschule 
2.5 □ sonstige Lehranstalt 
 
2.6 Fachrichtung: ___________________________________________________________ 
 
2.7 Akademischer Grad/Abschluss als___________________________________________ 
 (Diplom-/Abschlussurkunde in Kopie beifügen) 
 
3.  Ich beantrage die Aufnahme in den VdF als 
3.1 □ Ordentliches Mitglied in der Fachgruppe 

□ Planungs- und Beratungsunternehmen 
□ Fachhandel 

3.2 □ Außerordentliches Mitglied 
  □ Gastmitglied  
  □ Studentenmitglied 
  □ Sonstiges Mitglied 
 (Angaben über erworbene Kenntnisse/beruflichen Werdegang  und Referenzen auf dem Gebiet der Fachplanung für 

gewerbliche Küchen (lt. § 4 der Satzung VdF) bzw. Studien-/Ausbildungsbescheinigung sind als Anlage beizufügen) 
 
4.  Fachgruppenzuordnung für ordentliche Einzelmitglieder 

Tätig auf dem Gebiet der Fachplanung und Beratung für gewerbliche Küchen entsprechend  § 3 
(2) der Satzung des VdF und nach den Leistungsphasen §73 HOAI im Bereich 

4.1 □ unabhängige Planung und Beratung (unabhängig von Firmen- und Lieferinteressen) 
  (Planungs-, Ing,-u. Architektur-Büros, Beratungsunternehmen, Behörden, Forschung,  

   Begutachtung, etc.) 
4.2 □ Fachhandelsunternehmen  (firmenabhängige Planung) 
4.3 □ Herstellerunternehmen (firmenabhängige Planung) 
4.4 □ Anwender (Caterer, Hotel- und Restaurantunternehmen etc.) 
4.5 □ sonstige  
 
4.6 seit ___________ in der Fachplanung und Beratung für gewerbliche Küchen tätig 
 
4.7  □  selbständig □ angestellt  

 

Gastronomie-Hotellerie-Gemeinschaftsverpflegung e.V. 
Kleine Gertraudenstr. 3 
10178 Berlin 
Tel. (030)50176101 
Fax (030)50176102 
E-Mail: info@vdfnet.de 
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5. Firmenanschrift 
5.1 Name der Firma ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________ 

5.2 Straße ____________________________________________________________ 

5.3 PLZ/Ort ____________________________________________________________ 

5.4 Telefon ______________________ 5.5  Fax     ____________________________ 

5.5 Position/Tätigkeit ____________________________________________________________ 

5.6 Email  ____________________________________________________________ 

5.7 Internetadresse  ____________________________________________________________ 

5.8 Post des VdF ist zu richten an meine 
 □ Wohnanschrift 
 □ Firmenanschrift 
 
6.  Meine derzeitigen Bearbeitungsschwerpunkte sind (auch Mehrfachnennung) 
    
6.1 GN - Gastronomie/System- und Handelsgastronomie □  
6.2 HO - Hotellerie  □  
6.3 KA - Krankenhäuser/Anstalten/Heime □  
6.4 BV - Betriebsverpflegung/Catering □  
6.5 MS - Mensen  □   
6.6 VG - Verkehrsgastronomie □ 
6.7 LT - Lebensmitteltechnik  □ 
6.8 EG – Event-Gastronomie  □  
 
 
7. Meine gebietsmäßige Bearbeitung von Objekten liegt schwerpunktmäßig 
  
7.1 PLZ-Gebiet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 Deutschland □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
7.2 □  gesamtes Bundesgebiet 
 
7.3 Ausland 
 □  Österreich 
 □  Schweiz 
 □ übriges Europa  
 □ Sonstige   __________________________________ 
 
  
8. Zurzeit gültiger Beitragsschlüssel des Verbandes: 
 
 Aufnahmegebühr      25,00 EUR einmalige Bearbeitungsgebühr 
 Ordentliches Mitglied u. Gastmitglied 250,00 EUR Jahresbeitrag 
 Seniorenmitglied      30,00 EUR Jahresbeitrag 
 Studentenmitglied     30,00 EUR Jahresbeitrag   
 Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum Jahresbeginn erhoben und fällig. 
     
8.1 □ Ich überweise den Jahresbeitrag und die einmalige Bearbeitungsgebühr nach 
      Rechnungserhalt auf das  Konto des VdF: 
 
8.2 Bankverbindung des Verbandes:  Dresdner Bank AG Leipzig  (BLZ: 860 800 00) 
    Konto Nr.: 01 030 127 00  
 
 
 
 Datum __________________________ Unterschrift _______________________________ 
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9. Ich schlage folgende Bürgen vor (nur bei Aufnahme Ordentlicher Mitglieder): 
 
 

1. Bürge aus der Fachgruppe des Antragstellers: 
   

 Name, Vorname: _________________________________ 
 
 Anschrift:   _________________________________ 
 
   _________________________________ 
 
 E-Mail:  _________________________________ 
 
 

2. Bürge (Ordentliches Mitglied): 
  
 Name, Vorname _________________________________ 
 
 Anschrift   _________________________________ 
 
   _________________________________ 
 
 E-Mail:  _________________________________ 
 
 
 
 
10. Aufnahme und Kündigung der Mitgliedschaft 
10.1 Nach Antragsprüfung und Befürwortung durch das Ressort Mitgliederangelegenheiten des 

VdF wird die Aufnahme durch den Vorstandsvorsitzenden an den Antragsteller bestätigt. Mit-
gliedsurkunden werden jeweils zur nächsten Mitgliederversammlung überreicht. 

10.2 Änderungen der Mitgliederdaten  (Anschriften, Fachgruppenzuordnung) sind der VdF-
Geschäftsstelle mitzuteilen. 

10.3 Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt nach schriftlicher Austrittserklärung des Mitglieds lt. 
§6 der Satzung  bzw. bei Pflichtverletzung oder Interessenschädigung durch Vorstandsbe-
schluss lt.  §7 der Satzung des VdF. 

 
 
11. Bestätigungen 
11.1 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten unter Berücksichtigung des BdsG 

mittels EDV gespeichert und für Verbandszwecke bearbeitet sowie in der Mitgliederliste des 
VdF im Internet unter http://www.vdfnet.de gespeichert werden. 

11.2 Die derzeit gültige Satzung des Verbandes der Fachplaner Gastronomie-Hotellerie-
Gemeinschaftsverpflegung e.V. habe ich zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
   
 Ort/Datum  
 
 
 
 
   
 Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 
Anlagen 
1. Fachkenntnisse/berufl. Werdegang 
2. Referenzen 
3. Diplom-/Abschlussurkunde in Kopie 

(Stand: August 2008)
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Anlage 1 
zum Antrag auf Mitgliedschaft 

 
 
 
Angaben zu erworbenen Kenntnissen bzw. zum beruflichen Werdegang auf dem Ge-
biet der Fachplanung von gewerblichen Küchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................  ..................................................................... 
 
Ort/Datum   Unterschrift des Antragstellers 
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Anlage 2 
zum Antrag auf Mitgliedschaft 

 
 
 
Referenzen  
für die Aufnahme als ordentliches Mitglied (Einzelmitglied) im Verband der Fachplaner 
(bitte Auswahl von geplanten Objekten mindestens für den Zeitraum  2003 bis 2007 angeben) 
 
Jahr Objekt/Ort Planungsleistung gegen 

Honorar ja/nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
.............................................................  ...................................................................... 
Ort/Datum   Unterschrift des Antragstellers 





(Von der Mitgliederversammlung am 30.06.2007 in München beschlossen.) 


Verband der Fachplaner 
Gastronomie-Hotellerie-Gemeinschaftsverpflegung e.V. 


 
 
 
VERHALTENSKODEX  
der Mitglieder des Verbandes der Fachplaner  
Gastronomie-Hotellerie-Gemeinschaftsverpflegung e.V. (VdF) 
 
Präambel 
Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Ordentlichen Mitglieder des VdF und kennzeichnet deren Arbeitsweise. Ordentliche 
Mitglieder des VdF sind Planer und Berater auf dem Gebiet der Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Sie 
können angestellt, freiberuflich oder als Unternehmer tätig sein. Die Ausübung dieser Tätigkeit erfordert fachliches Wissen, 
Integrität, Verantwortungsbewusstsein und eine permanente Weiterbildung. 
 
Grundsätze 
Die Ordentlichen Mitglieder des VdF verpflichten sich, bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit folgende Grundsätze 
einzuhalten: 
 
• Loyales Handeln gegenüber dem Auftraggeber und Einstehen für Transparenz, Integrität und Wahrhaftigkeit. Das 


schließt jegliche Vorteilsnahme und Bestechlichkeit oder den Versuch dazu aus.  
 
• Professionelle Planungs- und/oder Beratungstätigkeit auf der Grundlage der notwendigen fachlichen Qualifikation, der 


Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und geltender Normen, die dem gesicherten Stand der Technik entsprechen 
und unter der Vorhaltung notwendiger technischer Ausrüstungen zur Bearbeitung der übernommenen Aufträge.  


 
• Vereinbarung eines der zu leistenden Arbeit entsprechenden Honorars auf der Grundlage gültiger Bestimmungen bzw. 


Gebührenordnungen.  
 
• Vertrauliche Behandlung erlangter Geschäfts- und Betriebsinformationen des Auftraggebers über die Dauer des 


Auftrags hinaus. 
 
• Erhaltung der fachlichen Kompetenz durch ständige berufliche Weiterbildung. 
 
• Ausreichende Versicherung beruflich bedingter Haftpflichtrisiken. 
 
• Offenlegung etwaiger relevanter geschäftlicher Abhängigkeiten vor Auftragsannahme gegenüber dem Auftraggeber, 


das kann z.B. die Beteiligung an ausführenden Unternehmen sein. 
 
• Wahrung und Förderung des Ansehens des Berufsstandes und des Verbandes im Rahmen der beruflichen Tätigkeit. 


Die genannten Grundsätze gelten sinngemäß auch für den Umgang der Mitglieder innerhalb des Verbandes. 
 
• Unterrichtung der Mitarbeiter und Subunternehmer über den Verhaltenskodex und deren Verpflichtung zur Beachtung. 
 
 
Anerkennung 
Jedes Ordentliche Verbandsmitglied erkennt mit seiner Unterschrift den Verhaltenskodex an und setzt sich für dessen 
Einhaltung im Verband ein.  
Verstöße gegen den Verhaltenskodex können zum satzungsgemäßen Ausschluss des Mitglieds aus dem Verband führen, 
sofern es zu keiner Einigung beider Parteien kommt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
 
...............................................................  ...................................................... 
Name, Vorname     Mitglieds-Nr. 
 
 
.............................................................  ...................................................... 
Unterschrift      Ort, Datum   








BEITRAGSORDNUNG 
des Verbandes der Fachplaner Gastronomie-
Hotellerie-Gemeinschaftsverpflegung e.V. 
 


 
 


 
 
 
 
1. Beitragsfestsetzung 
1.1 Der Verband der Fachplaner Gastronomie-Hotellerie-Gemeinschaftsverpflegung e.V. (VdF) erhebt zur Deckung der 


haushaltsmäßigen Verpflichtungen jährlich Mitgliedsbeiträge. 
 
1.2 Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung jeweils für ein Geschäftsjahr bei der Beratung 


zum Haushaltplan festgesetzt. 
 
1.3 Eine Aufnahmegebühr wird einmalig für neu aufzunehmende Mitglieder fällig. 
 
 
2. Beitragspflicht, Zahlung  und Ausnahmen 
2.1 Der Beitrag ist bis zum 31. März eines jeden Jahres auf der Grundlage der Beitragsrechnung, die lt. Satzung spä-


testens vier Wochen  vorher zugegangen sein muss, zu entrichten. 
 
2.2 Zahlungsverzug schließt die satzungsmäßigen Rechte für die Dauer des Verzugs aus. Erst mit Erfüllung der gesam-


ten Schlussverpflichtung treten die satzungsmäßigen Rechte wieder in Kraft. 
 
2.3 Beginnt die Mitgliedschaft erst im Verlaufe des Kalenderjahres, so entsteht die Beitragspflicht mit dem Quartal der 


bestätigten Aufnahme in den VdF. 
 
2.4 Ein ermäßigter Beitrag wird auf Antrag erhoben, wenn das Ordentliche Verbandsmitglied aus Alters- oder Gesund-


heitsgründen oder wegen Arbeitslosigkeit seine Tätigkeit nicht mehr oder vorübergehend nicht mehr ausübt. Vor-
aussetzung für die Reduzierung aus Altersgründen ist die Beendigung der Berufstätigkeit und das Erreichen des 
gesetzlich festgelegten Rentenalters. 


 
2.5 Das Verbandsmitglied ist verpflichtet, Veränderungen, die eine Beitragsreduzierung herbei führen, unverzüglich und  


vor Fälligkeit des Beitrages unaufgefordert mitzuteilen. 
 
2.6 Beiträge können nieder geschlagen werden, wenn ihre Beitreibung keinen Erfolg verspricht oder wenn Aufwand und 


Kosten der Beitreibung im Missverhältnis zur Höhe des Beitragsrückstandes stehen. Hierzu beschließt der Vorstand 
im Einzelfall. 


 
 
3. Inkrafttreten 


Die Regelungen dieser Beitragsordnung treten gemäß Vorstandsbeschluss vom  20.02.2004 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
Beitragssätze 
 







 
 


Anlage zur Beitragsordnung 
 
Beitragssätze 
 
 
Ab 01.01.2008 gültige Beitragssätze1 
 


 


1. Ordentliche Mitglieder und Gastmitglieder 
(Einzelmitglieder) 


 


• Jahresbeitrag 250,00 € 
• einmalige Aufnahmegebühr 25,00 €
  


2. ermäßigter Jahresbeitrag für 
• Seniorenmitglieder 
• Studentenmitglieder 
• Arbeitslose  


30,00 €


  
3. Fördernde Mitglieder (Unternehmen)  


• Jahresbeitrag 1.700,00 €
• einmalige Aufnahmegebühr 25,00 €


 
 


 
 
 
                                                           
1 Lt. Beschluss der Mitgliederversammlung am 30.06.2007 in München 





